












 



Zulassung zur Abiturprüfung 









  

MSM-Gymnasium Krefeld 

Rücktritt und Wiederholung 

Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 Abi 

Wiederholung bei Nichtzulassung  oder 

bei Nichtbestehen der Abiturprüfung 

Notwendige oder freiwillige Wiederholung;   

die Jahrgangsstufenkonferenz entscheidet 

Die Höchstverweildauer von 4 Jahren darf nicht überschritten werden.         - 

Sonderregelung bei Nichtbestehen der Abiturprüfung - 

Gymnasiale Oberstufe 



§31 Verfahren bei Nichtzulassung 

Wer nicht zur Abiturprüfung zugelassen wird, 

wiederholt das zweite Jahr der Qualifikationsphase , 

sofern die Verweildauer dadurch nicht überschritten 

wird. 

Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über 

die Zulassung entschieden. Leistungsbewertungen 

aus dem ersten Durchgang des zweiten Jahres der 

Qualifikationsphase werden unwirksam. 





  

MSM-Gymnasium Krefeld 

Abiturprüfung 

1. Fach LK 

Prüfungsergebnis 

fünffach 

fünffach  

fünffach  

fünffach  

2. Fach LK 

3. Fach GK 

4. Fach GK  

Bedingungen 

mind. zwei Fächer mit  

mind. 25 Punkten 

mind. ein LK mit mind. 

25 Punkten 

Gesamt:                 

mind.   100 Pkte 

 

Gymnasiale Oberstufe 



Abweichung und mdl. Prüfung im 

1.-3. Fach 
• Die Referenznote ist der Durchschnitt der vier Halbjahre der 

Qualifikationsphase  

    (z.B.: (8+9+9+7):4 = 33:4 = 8,25 Pkt. 

• Besteht im Ergebnis der Abiturklausur eine Abweichung von 
mindestens 4 Punkten wird eine mündliche Prüfung angesetzt. 
(Beispiel oben: Abiturklausur 12 Pkt.  

• Abweichung 3,75 Pkt., also keine mdl. Prüfung!  

     Abiturklausur 4 Pkt.  

    Abweichung 4,25 Pkt, also mdl. Prüfung!) 

• Erfüllt ein Schüler nicht die Mindestbedingungen (§29) werden meist 
in allen drei Abiturfächern mdl. Prüfungen angesetzt.  

• Wird ein Prüfling in mehreren Fächern geprüft, bestimmt er die 
Reihenfolge. (Einzelberatung!) 

• Freiwillige Meldungen zur mdl. Prüfung sind möglich!  

• Angesetzte Prüfungen müssen dann durchgeführt werden. 







Zuhörer bei mdl. Abiturprüfungen 

• APO-GOST §27.7 

   Mit Zustimmung der Prüflinge kann der 

Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses 

Schülerinnen und Schüler des ersten Jahres der 

Qualifikationsphase als Gäste zulassen. 

• APO-GOST §27.8 

   Die Mitglieder der Ausschüsse und die Gäste 

sind zur Verschwiegenheit über alle 

Prüfungsvorgänge zu verpflichten. 


